
  
 

 
 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemeindegesetz und § 26 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende, an-
lässlich der Sitzung des Einwohnerrates der Stadt Aarau vom 25. September 2017 gefassten Be-
schlüsse veröffentlicht: 
 
1. Dem obligatorischen Referendum unterstehender Beschluss (Referendumsabstimmung am 

26. November 2017): 
 

 Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Aarau wird mit einem Steuerfuss von 97 %  
genehmigt. 

   
2. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

30. Oktober 2017): 
 

 2.1 Der Stadtrat wird beauftragt, dem Einwohnerrat eine gesetzliche Grundlage für die Ver-
rechnung der Inanspruchnahme von Zusatzdienstleistungen nach dem Verursacherprinzip 
zu unterbreiten. 
 

 2.2 Der Stadtrat wird beauftragt, dem Einwohnerrat eine gesetzliche Grundlage für die Ver-
rechnung von übermässigem Aufwand der Sicherheitspolizei für Sportanlässe und übrige 
Veranstaltungen zu unterbreiten. 

 
 2.3 Der Stadtrat wird beauftragt, dem Einwohnerrat eine gesetzliche Grundlage für die 

grundsätzlich kostendeckende Verrechnung des Aufwands der Verkehrspolizei für Sport-
anlässe und übrige Veranstaltungen zu unterbreiten. 
 

 2.4 Die Änderung von § 10 Abs. 1 des Parkierungsreglements betreffend Ausdehnung der 
gebührenpflichtigen Zeiten auf Parkplätzen mit Parkuhren auf täglich 07.00-24.00 Uhr 
wird gutgeheissen. 
 

 2.5 Die Produktegruppe 04 wird in "Informatik ICT" umbenannt unter gleichzeitiger, entspre-
chender Änderung des Anhangs zum WOSA-Reglement. 
 

 2.6 Die Produktegruppe 43 "Subventionen/Beiträge" wird aufgelöst unter gleichzeitiger, ent-
sprechender Änderung des Anhangs zum WOSA-Reglement. 
 

 2.7 Die Produktegruppe 51 wird in "Feuerwehr" umbenannt unter gleichzeitiger, entspre-
chender Änderung des Anhangs zum WOSA-Reglement. 
 

 2.8 Der Einwohnerrat genehmigt den Kaufvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Aarau 
und der Setz Immobilien AG, mit Sitz in Brugg, und der Metzgerei Gantner AG, mit Sitz in 
Aarau, für den Verkauf der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse 42 zu einem Preis von 
2,3 Mio. Franken. 
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 2.9 Die Kreditabrechnung Inventar schützenswerte Bauten wird genehmigt. 
 

 2.10 Die Kreditabrechnung Trieschäcker Süd / Ost wird genehmigt. 
   
3. Abschliessend gefasste Beschlüsse: 

 
 3.1 Die Änderung von § 7 des Geschäftsreglements des Einwohnerrates betreffend aus-

schliesslich elektronischem Versand von Drucksachen (Ausnahme: Budget und Rechnung) 
wird gutgeheissen. 
 

 3.2 Vom Politikplan der Einwohnergemeinde für die Jahre 2017 - 2022 wird Kenntnis ge-
nommen. 
 

 3.3 Die Bürgermotion von Stephan Müller für eine Aarebadi wird an den Stadtrat überwie-
sen. 
 

 3.4 Das dringliche Postulat von Gabriela Suter und Daniel Siegenthaler betreffend Stellenab-
bau bei Rockwell Automation wird an den Stadtrat überwiesen. 
 

 3.5 Die dringliche Motion von Susanne Heuberger betreffend Priorisierung Bereich städtische 
Pflegeheime in der Investitionsplanung der Stadt Aarau wird an den Stadtrat überwiesen. 

 
Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen 
will, kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unter-
schriftensammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. Für den Fristenlauf 
gilt die Publikation im Amtsblatt vom 29. September 2017. 
 
 


